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298 Religionsgeſellſchaften

Die öffentlich - rechtlichen Religions⸗

geſellſchaften in Baden .
„ Jeder Landeseinwohner genießt der ungeſtörten Gewiſſensfreiheit und in

8 der Art ſeiner Gottesverehrung des gleichen Schutzes . “ ( § 18 Abſ. 1
Bad . Verf . ) .

„ Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgeſellſchaften wird gewähr⸗
leiſtet . Der Zuſammenſchluß von Religionsgeſellſchaften innerhalb des Reichs⸗
gebiets unterliegt keinen Beſchränkungen .

Jede Religionsgeſellſchaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten

ſelbſtändig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Geſetzes . Sie

8 ihre Amter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Ge—

meinde .

Religionsgeſellſchaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen

Vorſchriften des bürgerlichen Rechtes .

Die Religionsgeſellſchaften bleiben Körperſchaften des öffentlichen Rechtes ,

ſoweit ſie ſolche bisher waren . Anderen Religionsgeſellſchaften ſind auf ihren

Antrag gleiche Rechte zu gewähren , wenn ſie durch ihre Verfaſſung und die

Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten . Schließen ſich mehrere

derartige öffentlichrechtliche Religionsgeſellſchaften zu einem Verbande zuſam⸗

men , ſo iſt auch dieſer Verband eine öffentlichrechtliche Körperſchaft .
Die Religionsgeſellſchaften , welche Körperſchaften des öffentlichen Rechtes

ſind , ſind berechtigt , auf Grund der bürgerlichen Steuerliſten nach Maßgabe
der landesrechtlichen Beſtimmungen Steuern zu erheben .

Den Religionsgeſellſchaften werden die Vereinigungen gleichgeſtellt , die

ſich die gemeinſchaftliche Pflege einer Weltanſchauung zur Aufgabe machen “

( Art . 137 Abſ . 2 —7 RV. )

„ Das Vermögen , welches den kirchlichen Bedürfniſſen , ſei es des ganzen
Landes , oder gewiſſer Diſtrikte oder einzelner Orte gewidmet iſt , wird , unbe⸗

ſchadet anderer Anordnungen durch die Stifter , unter gemeinſamer Leitung
der Kirche und des Staats verwaltet . “ ( § 10 Abſ . 1 Kirchengeſetz . ) Dieſe Be⸗

ſtimmung galt aber von Anfang an nur für die römiſch⸗katholiſche , die ver⸗

einigte ebangeliſch⸗proteſtantiſche und die altkatholiſche Kirche .

Im folgenden kommen nur die Behörden derjenigen Religionsgeſel⸗
ſchaften zur Darſtellung , welche

Körperſchaften des öffentlichen Rechtes

ſind :

I . Die römiſch⸗katholiſche Kirche .
Im Lande Baden ſind folgende römiſch⸗katholiſche kirchliche Behörden :

1. Das Erzbiſchöfliche Ordinariat .

Dieſe Vehörde beſorgt ſelbſtändig die Regierung der Erzdiözeſe und übt
die Oberaufſicht über die Verwaltung des Kirchenvermögens aus .

Vorſitzender : Erzbiſchof Dr Karl Fritz .
Generalvikar : Dr . Joſef Seſter , Domkapitular .
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Mitglieder : Dr Wilhelm Burger , Weihbiſchof ; Dr . Adolf Röſch ,
Dr. Simon Weber , Dr . Fridolin Weiß , Dr . Konrad Gröber , Dr . Bern⸗

hard Jauch , Domkapitulare und Wirkl . Geiſtl . Räte ; Dr Thomas

af. f enbrenner , Ordinariatsrat ; D . Joſef Vögtle , Ordinariats⸗

aſſeſſor .

Erzb . Beamte : Ludwig Körner , Geiſtl . Rat ; Dr Simon Hirt , Am⸗
bros Spinner , Alban Steinbrenner , Ordinariatsſekretäre ; Albert

Geiger , Finanzrat ; Richard Braun , Karl Wittmann , Rechnungs⸗

räte ; ferner 1 Erzb . Sekretär ; 1 Kanzleirat ; 1 Oberfinanzſekretär ; 1 Ex⸗

peditor ; 1 Verwaltungsſekretär ; 1 Kanzleiſekretär ; 2 Amtsgehilfen .

2. Das Erzbiſchöfliche Domkapitel

iſt der Senat des Erzbiſchofs und verwaltet das ihm unterſtellte Vermögen .

Domdekan : Dr Wilhelm Burger , Weibbiſchof .

Domkapitulare : Dr . Simon Weber , Päpſtl . Hausprälat , Dr. Fridolin
Weiß , Dr. Adolf Röſch , Päpſtl . Hausprälat , Dr Joſef Seſter , Päpſtl .

Geheimkämmerer , Dr Konrad Gröber , Päpſtl . Geheimkämmerer , Dr .

Bernhard Jauch .

3. Der Katholiſche Oberſtiftungsrat

iſt eine Zentralmittelſtelle unter der Oberaufſicht der Regierung und des

Erzbiſchöflichen Ordinariats . Er verwaltet nach dem bisherigen Recht das

allgemeine Kirchenvermögen , mit Ausnahme des dem Erzbiſchöflichen Or⸗

dinariat oder dem Erzbiſchöflichen Domkapitel zur freien Verwaltung über⸗

laſſenen und führt die Aufſicht über das örtliche Kirchenvermögen .

Präſident : Johannes Schweitzer , Geh . Finanzrat ;

Referenten : Eugen Epp , Guſtav Strohm , Oberfinanzräte ; Kosmas

Weber , Oberſtiftungsrat ; Hugo Hoffmann , Oberfinanzrat ; Dr Sieg⸗

fried Kühn , Oberſtiftungsrat .

Sekretariat und Rechnungsamt : Joſef Weitzel , Richard Maier ,
Oberrechnungsräte , Franz Stadelbacher , Otto Wild , Karl Küp⸗

ferle , Finanzoberinſpektoren ; Oskar Link , Wilhelm Kühn , Albert

Laue ' r , Karl Dürck , Otto Link , Eduard Wendler , Otto Zäpfel ,
Otto Rumpelhardt , Reviſionsoberinſpektoren ; ferner 1 Finanzinſpek⸗

tor , 1 Bauinſpektor , 1 Finanzoberſekretär , 3 Finanzſekretäre , 1 Kanzlei⸗

ſekretär , 2 Finanzaſſiſtenten , 1 Kanzleiaſſiſtent , 1 Hausmeiſter , 1 Ober⸗
maſchiniſt , 1 Amtsgehilfe .

4. Dem Katholiſchen Oberſtiftungsrat unmittelbar unterſtehende Ver⸗

waltungen von Kirchen - und Stiftungsvermögen .

Die Katholiſche Stiftungsverwaltung in Freiburg .

Vorſtand : Landolin Herr , Oberfinanzrat ;

Beamte : Julius Williard , Finanzoberinſpektor ; ferner 1 Finanzaſſiſtent .
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Die Katholiſche Stiftungsverwaltung in Oberkirch .

Vorſtand : Ottmar Eitel , Finanzrat .

Die Katholiſche Stiftungsverwaltung und Allgemeine
Katholiſche Kirchenſteuerkaſſe in Karlsruhe .

Vorſtand : Ernſt Moll , Finanzrat —

Beamte : Karl Maurer , Anton Weber , Finanzoberinſpektoren ; ferner
2 Finanzſekretäre , 1 Kanzleiſekretär und 1 Kanzleiaſſiſtent .

Pfälzer Katholiſche Kirchenſchaffnei in Heidelberg .

Vorſtand : Heinrich Kirchgäßner , Oberfinanzrat ;

Beamte : Karl Schmitt , Finanzoberinſpektor ; ferner 1 Kanzleiſekretär .

5. Die Erzbiſchöflichen Bauämter

beſorgen das kirchliche Bauweſen der Erzdiözeſe und ſtehen unter der un—
mittelbaren Aufſicht des Katholiſchen Oberſtiftungsrates .

Es beſtehen 2 Bauämter in Freiburg und Karlsruhe mit je einer Außen —
ſtelle in Konſtanz und Heidelberg .

Das Erzbiſchöfliche Bauamt in Freiburg .

Vorſtand : Hermann Graf , Erzb . Oberbaurat ;

Beamte : Johann Luger , Erzb . Bauoberinſpektor ; ferner 2 Bauinſpel —
toren , 1 Bautechniker , 1 Kanzleiſekretär .

Außenſtelle Konſtanz : Julius Hitzel , Erzb . Bauoberinſpektor .

Das Erzbiſchöfliche Bauamt in Karlsruhe .

Vorſtand : Hans Strobl , Erzb . Baurat ;

Beamte : Friedrich Götz , Erzb . Bauoberinſpektor ; ferner 2 Bauinſpektoren ,
1 Verwaltungsſekretär .

Außenſtelle Heidelberg : 1 Erzb . Bauinſpektor und 1 Bauoberſekretär ,

II . Die Vereinigte Ev . Prot . Landeskirche .

1. Allgemeines :

Die Vereinigte Ev . Prot . Landeskirche Badens umfaßt auf Grund ihrer
Verfaſſung vom 24 . Dezember 1919 , in Kraft getreten am 4. April 1920, alle

evangeliſchen Chriſten , die im Lande Baden ihren Wohnſitz haben .

Organe der Kirche ſind :

a) Die Landesſynode als Inhaberin der Kirchengewalt . Sie beſteht aus
63 Mitgliedern .
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b) Die Kirchenregierung als oberſtes Organ zur Leitung der Kirche im
Auftrage der Landesſynode . Sie beſteht aus dem Kirchenpräſidenten
als Vorſitzendem , dem Prälaten der Landeskirche , dem Stellvertreter
des Präſidenten und 6 Mitgliedern der Landesſynode .

e) Der Oberkirchenrat ( Oberſtiftungsrat ) als oberſte gemiſcht ſtaatlich⸗
kirchliche Behörde mit der Zuſtändigkeit zur Leitung und Verwaltung
des Vermögens der Kirche .

2. Evang . Kirchenregierung :
D. Wurth , Kirchenpräſident , Vor⸗

ſitzender ;
D. Kühlewein , Prälat ;
Dr Doerr , Oberkirchenrat ,

vertreter des Vorſitzenden .

Mitglieder der Landes⸗
ſhnode mit der Amtsbezeich⸗ —

nung Landeskirchenrat :

D. Bauer , Geh . Kirchenrat , Pro⸗
feſſor , Heidelberg ;

Bender , Pfarrer , Mannheim ;
Hofheinz , Dekan , Grötzingen ;
D. Holdermann , Dekan , Geh .

Kirchenrat , Rötteln ;
D. 5 Keller , Bankdirektor , Frei⸗

Urg ;
D. Klein , Pfarrer , Geh . Kirchen⸗

rat , Mannheim .

Stell⸗

3. Evang . Oberkirchenrat :
D. Wurth , Kirchenpräſident , Vor⸗

ſitzender ;
D. Kühlewein , Prälat ;
Dr Doerr , Oberkirchenrat , Stellsv .

des Vorſitzenden ;
D. Rapp , Oberkirchenrat ;
Dr Friedrich , Oberkirchenrat .

Beamte :

Eduard Gebhard , Pfarrer ,

Pu Ziegler , Rechnungsdirek⸗
or,

Heinrich Hauck , Finanzrat ,
Eduard Feſenbeckh , Finanzrat ,
Jriedrich Gun d, Oberrechnungsrat ,
fichard Thies , Oberrechnungsrat ,
Hugo Mack , Oberrechnungsrat ,

* Vögelin , Oberrechnungs⸗
rat ,

Max Appenzeller , Baurat ,
Richard Heuß , Rechnungsrat ,
Hermann Hin , Rechnungsrat ,
Wilhelm Melber , Rechnungsrat ,

Sritz, Schmidt , Reviſionsoberinſpek⸗
or ,

Karl Walter ,
inſpektor ,

Guſtav Huber , Oberregiſtrator .

5 Finanz⸗ bzw . Reviſionsinſpektoren ,
1 Verwaltungsoberſekretär , 2
Kanzleibeamte ( darunter 1 Haus⸗
meiſter ) , 1 Maſchinenmeiſter .

Verwaltungsober⸗

4. Dem Evang . Oberkirchenrat un⸗

tergeordnete Stellen :

Ev . kirchl . Stiftungenver⸗
waltung Karlsruhe .

Vorſtand : Stefan Waltz , Finanzrat ;
Kaſſier : Ernſt Kiſtner , Finanz⸗

oberinſpektor .

1 Finanzoberſekretär , 1 Verwaltungs⸗
ſekretär , 1 Verwaltungsaſſiſtent .

Ev . Pflege Schönau in Hei⸗
delberg .

Vorſtand : Adolf Abel , Oberfinanz⸗
rat ,

Kaſſier : Emil Ulrich , Finanzober⸗
inſpektor ;

1 Finanzinſpektor , 1 Finanzſekretär .

Ev . Kollektur Mannheim .

Vorſtand : Emil Welker , Ober⸗
finanzrat ;

Kaſſier : Theodor Jung , Finanz⸗
oberinſpektor .
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Ev . Stiftſchaffnei Mosbach . Ev . kirchl . Stiftungenver⸗

33 waltung Offen burg .
Vorſtand : Friedrich Guttenberg , Vorſtand : Karl Münch , Ober⸗

Finanzrat; finanzrat ;
1 Finanzinſpektor , 1 Verwaltungs⸗2 Finanzinſpektoren , 2 Finanzober⸗

ſekretär . ſekretäre .

III . Die Alt⸗katholiſche Kirche .

1. Allgemeines :

Die Alt⸗katholiſche Kirche umfaßt die Altkatholiken Badens .

Ihre Organe ſind :

a) Der alt⸗katholiſche Landesſynodalrat . Dieſer beſteht aus

dem Biſchof und fünf von der Landesſynode gewählten Mitgliedern . “
Er hat die Leitung der alt⸗katholiſchen Kirche in Baden , verwaltet zu—

gleich an Stelle des aufgehobenen Verwaltungshofes im Namen des

Staates das allgemeine Kirchenvermögen einſchließlich der allgemeinen

Kirchenſteuer und führt die Aufſicht über die örtliche Kirchenverwal⸗

tung einſchließlich der Pfründen . Der Landesſynodalrat unterſteht als

Kirchenleitung der Oberaufſicht der deutſchen alt⸗katholiſchen Synodal⸗
vertretung , als Vermögensverwaltungsbehörde der Oberaufſicht der

Regierung . —

b) Die alt⸗katholiſchen Kirchenvorſtände . Das alt⸗latho⸗

liſche örtliche Kirchenvermögen ( Vermögen der Kirchengemeinden ein⸗

chließlich der Ortskirchenſteuer und Vermögen der örtlichen kirchlichen

Fonds ausſchließlich der Pfründen ) wird von den auf Grund der

Synodal⸗ und Gemeindeordnung gewählten Kirchenvorſtänden verwaltet ,

2. Alt⸗katholiſcher Landes⸗ Räte :

Dr. Georg Moog , Biſchof , Bonn ,

ſynodalrat : Dr. Otto 8 4 0 wach 58
: rat , Stadtpfarrer , Mannheim,

5 8 0 5 Friedrich Roth , Kaufmann , Zrei⸗
Erwin Kreuzer , biſchöflicher Stell⸗ urg ,

vertreter , Freiburg . Oskar Ketterer , Fabrikant , Furt⸗

wangen .

Vorſitzender Rat : Kanzlei :

Carl Eckhard , Synodalrat , Ober⸗ Vorſtand : Dr . Franz Buchta ;
amtmann a. D. , Mannheim . 1 Rechnungsführer , 2 Reviſoren .

IV . Die Ijraelitiſche Religionsgemeinſchaft Badens .

1. Allgemeines :

Die Iſraelitiſche Religionsgemeinſchaft Badens iſt die Geſamtheit der

Iſraeliten Badens . Nach ihrer Verfaſſung vom 14. Mai 1923 ſind ihre Organe :
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Die Synode und der Oberrat der Iſraeliten .
Die Synode beſteht aus 29 weltlichen Abgeordneten , 3 Abgeordnetender Rabbiner und 2 Abgeordneten der Religionslehrer und Kantoren ; ſie iſtOrgan der kirchlichen Geſetzgebung . Ihre Mitwirkung iſt erforderlich für alle

allgemeinen und bleibenden Anordnungen , zur Genehmigung des Voranſchlagsund zur Erhebung allgemeiner Kirchenſteuern .
überwacht ſeine Geſchäftsführung . Die
einberufen werden und wird in der Zwi
beſtehenden Synodalausſchuß vertreten .

Sie wählt den Oberrat und
Synode muß mindeſtens alle 3 Jahre
ſchenzeit von dem aus 8 Abgeordneten

Der Oberrat der Iſraeliten iſt die oberſte Religions⸗ und Ver⸗waltungsbehörde der Iſraelitiſchen Religionsgemeinſchaft . Die von der Synodebeſchloſſenen Geſetze bedürfen ſeiner Zuſtimmung und werden von ihm ver⸗
Er vertritt die Religionsgemeinſchaft nach außen .

Zur Entſcheidung religiöſer Fragen iſt die Religionskonferenz des Ober⸗rats zuſtändig , beſtehend aus ſämtlichen Mitgliedern des Oberrats und 3Z vomOberrat und Synodalausſchuß gemeinſam gewählten Konferenzrabbinern .

lündet und vollzogen .

2. Der Oberrat der Iſraeliten
Badens .

Vorſitzender : Dr Nathan
Bankier in Karlsruhe ;

Stellbertr . Vorſitzender : Dr . Moritz
Pfälzer , Rechtsanwalt in
Weinheim ;

Dr. Julius Ellenbo gen , Rechts⸗
anwalt in Karlsruhe ;

Julius Harto g, Synagogenrat ,
Kaufmann in Mannheim ;

Dr Theodor Kaufmann , Rechts⸗
anwalt in Heidelberg ;

Dr. Alfred Loewy , ord . Profeſſor
an der Univerſität Freiburg ;

Hugo Marx , Rechtsanwalt in Karls⸗
ruhe ;

Dr. Julius Moſes , Synagogen⸗
ratsvorſteher , Arzt in Mannheim ;

Ur Fritz Strauß , Rechtsanwalt in
Karlsruhe .

Stein

Konferenzrabbiner :

Dr. Guſtav Oppenheim , Stadt⸗
rabbiner in Mannheim ;

Dr Iſak Unna , Stadtrabbiner in
Mannheim ;

Dr. Julius Zimels ,
biner in Freiburg .

Kanzlei :

1 Vorſtand des Rechnungsamts und
Sekretariats , 1 Regiſtrator , 1
Rechner , 3 Kanzliſtinnen , 1 Amts⸗
gehilfe .

Bezirksrab⸗

3. Dem Oberrat der Iſraliten un⸗
mittelbar unterſtehende Verwal⸗

tungen von Kirchenvermögen :
Oberratskaſſe ,

Iſraelitiſche Zentralkaſſe ,
Iſraelitiſches Landesſtift ,
Iſraelitiſcher Penſionsfonds ,
Iſraelitiſcher Landesfonds für ſoziale

Zwecke ,

( Friedrich - Luiſen⸗Hoſpiz in Bad Dürr⸗
heim ) ,

B. ⸗Dukas⸗Stiftung ,
Leopold⸗und⸗Clementine⸗Lindheimer⸗

Stiftung ,

Adolf⸗und⸗Johanna⸗Rothſchild⸗Stif⸗
tung .



1

30⁴4 Religionsgeſellſchaften

V . Iſraelitiſche Religionsgeſellſchaft Karlsruhe .

1. Allgemeines :

Die ifraelitiſche Religionsgeſellſchaft Karlsruhe , aus religiöſen Bedenken

aus der badiſchen Landesſynagoge ausgetreten , hat ſich im Jahre 1880 als

Aktiengeſellſchaft begründet ; im Jahre 1924 erfolgte die Verleihung der Kör⸗

perſchaftsrechte .
Die Geſellſchaft , deren Wirkungskreis ſich auf Karlsruhe beſchränkt,

unterhält hier eine Synagoge , Religionsſchule , rituelles Bad , Friedhof , und

hat Rabbiner , Vorſänger , Religionslehre

2. Der Vorſtand

beſteht aus 7 Mitgliedern :

Vorſitzender : Maier Altmann ,
Weinhändler ;

Vorſtandsmitglieder : Jacob Ett lin⸗

ger , Kaufmann ,
Kaufmann Ettlinger , Kauf⸗

mann ,
Emil Kaufmann , Kaufmann ,

r angeſtellt .

Phil . Süß , Fabrikant ,
Leopold Schwarz , Kaufmann ,
Pr . Willy Weil , Arzt ;

Rabbiner : Dr Ab . Michalskiz ;

Stiftsrabbiner und Lehrer : Ekiba
Mayer ;

ferner : 1 Vorſänger , 1 Religionsleh⸗
rer , 1 Schächter , 1 Synagogen⸗

diener , 1 Hausmeiſter .

VI . Die Freireligiöſe Landesgemeinde Badens .

1. Allgemeines :

Die Freireligiöſen lehren die Religi

Religionsformen und frei von den in

2. Organiſation :

Der Landesvorſtand beſteht
aus :

Paul Lubberger , Amtsgerichts⸗
rat , Mannheim , Vorſitzender ,

Wilhelm Händel , Rechtsanwalt ,
Karlsruhe , Beiſitzer ,

Wilhelm Wienenberger , Fabri⸗
kant und Stadtrat , Pforzheim ,
Kaſſier ,

Dr . Karl Weiß , Heidelberg , Pre⸗

diger , Beiſitzer ,
Rudolf Barber , Heidelberg , Kauf⸗

mann , Beiſitzer ,
Anton Weißmann , Regierungs⸗

rat , Karlsruhe , Beiſitzer ,

Joſef Laemmer , Hauptlehrer ,
Freiburg , Beiſitzer .

on unabhängig von den geſchichtlichen
den Kirchen geltenden Bekenntniſſen.

Prediger ſind :

Dr‚ Karl Weiß , Heidelberg ,
Otto Maria Saenger , Karlsruhe .

Die Vorſitzenden der einzelnen Ge—

meinden ſind :

in Mannheim : Paul Lubberger ,

Amtsgerichtsrat , Mannheim ;
in Heidelberg : Rudolf Barber ,

Kaufmann , Heidelberg ;
in Karlsruhe : J . Dietrich , Regie⸗

rungsrat , Karlsruhe ;

Pforzheim : Hermann Fahl⸗
buſch , Fabrikant , Pforzheim ;

in Freiburg : Dr . Lutz Hammer⸗
ſchlag , Schriftſteller ;

in Konſtanz : Dr . med . J . Hagel⸗

berg , Arzt , Konſtanz .

i 2
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VII . Die Evang . ⸗luth. Kirche in Baden .

Die Evang . ⸗luth . Freikirche Badens beſteht aus 4 Gemeinden ( Baden⸗
Baden , Freiburg i. Br., Iſpringen und Karlsruhe ) .

Die 4 Gemeinden zählen zuſammen rund 2000 Mitglieder .

Die Pfarrer der Gemeinden ſind :
vaden - Baden : Konſiſtorialrat Belzer , Lichtentalerſtr . 40 ,

Freiburg : Pfarrer Hoppe , Stadtſtr . 22 ,

Iſpringen : Pfarrer Jahn ,

Karlsruhe : Pfarrer Franz Herrmann , Bismaärckſtr . 1.

VIII . Landesverband der Evang . Gemeinſchaft in Baden .

Die Evangeliſche Gemeinſchaft , Landesverband Baden , iſt Mitglied der
Vereinigung evangeliſcher Freikirchen in Deutſchland . Sie gehört zum ſüd⸗
deutſchen Zweig der Gemeinſchaft , der den Namen „ Süddeutſche Konferenz “

2 Geſchäftsſtelle dieſer Konferenz iſt in Stuttgart , Rotebühl⸗
traße 51.

Der Landesverband Baden umſchließt die Gemeindebezirke , die innerhalb
des Staates Baden liegen . Er hat ſeinen Sitz in Karlsruhe , Beiertheimer
Allee 4. Der erſte Vorſitzende iſt ſeit 1921 Jakob Chriſtoph Klenert , Predi⸗

ger a. D. , in Wolfartsweier , Amtsbezirk Karlsruhe . In
ſtsfüh

Händen liegt
nach § 8 der Verfaſſung des Landesverbandes die Geſchäftsführung .

Der Landesverband zählt zu dem kirchlichen Verwaltungsbezirk Karls⸗

ruhe, der den Namen „ Karlsruher Diſtrikt “ führt . Vorſteher dieſes Diſtrikts
iſt ſeit 1924 Prediger Jakob Gegenheimer in Karlsruhe , Hirſchſtr . 38 . Er

hat die Obhut und Seelſorge zu üben über alle Prediger und Beamten ſeines
Verwaltungsbezirks und die geiſtlichen und zeitlichen Intereſſen aller Gemein⸗
den ſeines Diſtrikts zu überwachen . Er ſelbſt iſt , wie der Vorſtand des
Landesverbandes , der „ Süddeutſchen Konferenz “ verantwortlich , die jährlich
zu einer allgemeinen Sitzung zuſammentritt . Der Konferenzort wird durch Wahl
beſtimmt . Die Leitung und Aufſicht der „ Süddeutſchen Konferenz “ iſt einem

Biſchof unterſtellt , der das europäiſche Gebiet der Evangeliſchen Gemeinſchaft
zu verwalten hat . Biſchof dieſes Sprengels iſt ſeit 1926 Dr S. P. Umbreit ,
der ſeinen Wohnſitz in Berlin hat .

Der Landesverband der Evangeliſchen Gemeinſchaft in Baden vertritt
das Prinzip der Selbſtregierung , Selbſtverwaltung und Selbſterhaltung der

43 Ihre finanziellen Bedürfniſſe beſtreitet ſie durch ein geordnetes Syſtem
der Beiträge , das auf dem Grundſatz der Freiwilligkeit beruht .

IX Die Evang . Herrnhuter Brüdergemeine Königsfeld , Baden .

1. Allgemeines :

Die Evang . Brüder - Unität in Deutſchland iſt eine Kirchengeſellſchaft ,
welche zu den „ augsburgiſchen Konfeſſionsverwandten “ gehört .
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2. Die Brüdergemeine in Baden .

Sie hat ihren Sitz in Königsfeld .

Prediger iſt : Pfarrer Wolfgang Williger .

Okonomiſcher Vorſteher iſt : Harald Gormſen .

Der Alteſtenrat ( Die Kirchengemeindevertretung ) beſteht aus

a) 3 amtlichen Mitgliedern

( Prediger ,

Vorſteher ,

ein Direktor der Erziehungsanſtalten ) und

b) 7 ( ſieben ) gewählten Mitgliedern .

Die Zahl der Mitglieder beträgt 566 , davon in Königsfeld 315 , 251 an

andern meiſt badiſchen Orten .

3. Erziehungsanſtalten .

Die 530
mit der Kirchengemeinde verbundenen Erziehungsanſtal⸗

ten ſin

a) eine Knabenanſtalt ( Direktor Bertram Uttendörfer ) ,

b) eine Mädchenanſtalt ( Direktor Johannes Bönhof ) ,

beide mit dem Lehrplan der Höh . Schulen ,

c) ein Töchterheim ( Direktricte Johanna Volkmary .

X. Der Landesverband der Gemeinden der Biſchöflichen

Methodiſtenkirche in Baden .

Die Methodiſtenkirche ſteht mit ihrer Lehre auf dem Boden des allge⸗
meinen chriſtlichen Glaubensbekenntniſſes .

Die Biſchöfliche Methodiſtenkirche iſt ſelbſtändig organiſiert . Die General⸗

konferenz , die alle 4 Jahre tagt , iſt die geſetzgebende Behörde und ſetzt ſich

zuſammen aus den Vertretern der Methodiſtenkirche aus allen Ländern , wo

der Methodismus arbeitet , die zur Hälfte Prediger und zur Hälfte Laien

ſind . In Deutſchland begann die Methodiſtenkirche ihre Tätigkeit im Jahre

müähl
durch Dr L. S . Jakoby , in Baden 1862 durch Prediger H. zur Jakobs⸗

mühlen .

Nach dem heutigen Stand hat der Landesverband in Baden 12 Prediger
und 1412 Mitglieder . Vorſitzender iſt Prediger Auguſt Rücker in Karlsruhe ,

Schriftführer Wilhelm Ruf , Prokuriſt in Durlach , die beide ihr Amt ehren⸗

amtlich verſehen .
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XI . Die Neuapoſtoliſche Kirche im Freiſtaat Baden .

1. Allgemeines :

Die Neuapoſtoliſche Kirche im Freiſtaat Baden bildet einen Teil der
Neuapoſtoliſchen Kirche des In⸗ und Auslandes . Entſprechend ihrer Lehre ,der Form und Einrichtung der von Jeſus Chriſtus gegründeten Urkirchegliedert ſich die Neuapoſtoliſche Kirche in Alteſtenbezirke , Biſchofsbezirke und
Apoſtelbezirke . Mehrere Gemeinden ſind zu einem Alteſtenbezirk zuſammen⸗
geſchloſſen , der von einem Bezirksälteſten geleitet wird . An der Spitze eines
Biſchofsbezirkes ſteht ein Biſchof . Sein Bezirk beſteht aus mehreren Alteſten⸗
bezirken . Üĩber den Bezirksälteſten und Biſchöfen ſteht als oberſter Leiter
der Apoſtel . Alle Apoſtelbezirke des In⸗ und Auslandes ſind vereinigt unter
der Hand des Stammapoſtels , dem ſomit die Oberleitung der Geſamtkirche ob⸗
llegt. Gegenwärtiger Hauptleiter und Stammapoſtel iſt Herr Hermann
Niehaus in Quelle bei Bielefeld in Weſtfalen .

2. Organiſation in Baden .

Die badiſchen Gemeinden , denen einige benachbarten Gemeinden Würt⸗
tembergs , Heſſens und der Pfalz angeſchloſſen ſind , zählen zum Apoſtelbezirk
Karlsruhe mit dem Verwaltungsſitz in Karlsruhe . Leiter dieſes Bezirkes iſt
ſeit 1922 Herr Karl Hartmann in Karlsruhe .

Der Landesvorſtand beſteht aus dem Apoſtel als Vorſitzenden und dendrei ranghöchſten Religionsdienern ( Bezirksälteſten ) als Mitgliedern . Jähr⸗
lich mindeſtens einmal tritt die Landesſynode zuſammen , die ſich aus den
Gemeindevorſtehern der badiſchen Neuapoſtoliſchen Gemeinden zuſammenſetzt .Die Kirche wird durch den Vorſitzenden des Landesvorſtandes gerichtlich undaußergerichtlich vertreten . Gegenwärtiger Schriftführer und Kaſſierer iſt
Herr Jakob Brandſtetter in Karlsruhe . Der Verwaltungsbezirk Karlsruhe
umfaßt nach den Feſtſtellungen vom 31 . Dezember 1926 80 Gemeinden mit
rund 7700 Seelen .
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